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1. Allgemeines

1.1  Unsere Angebote sind freibleibend und un-
verbindlich.  Bestellungen bedürfen  unserer 
schriftlichen  Auftragsbestätigung.  Diese  ist 
für den Umfang der Lieferung maßgebend. 
Bestellungen  gelten  auch  dann  als  ange-
nommen, wenn wir die Bestellungen ausfüh-
ren. Der Umfang der Lieferung richtet sich in 
diesem  Falle  nach  unserem Angebot.  Alle 
Vereinbarungen  unter  Einschluß  von  Ne-
benabreden  bedürfen  zu  ihrer  Rechtswirk-
samkeit  unserer  schriftlichen  Bestätigung. 
Unsere Vertreter und Beauftragte haben kei-
ne Abschlußvollmacht, mit ihnen getroffene 
Vereinbarungen  werden deshalb  erst  nach 
schriftlicher Bestätigung durch uns verbind-
lich.

1.2  Alle Angaben über unsere Waren in Ange-
boten, Katalogen, Prospekten, Werbeschrif-
ten,  Abbildungen,  Zeichnungen  usw.  sind 
nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht 
ausdrücklich  als  verbindlich  bestätigt  wer-
den. Konstruktionsänderungen, sowie Ände-
rungen  der  Form,  Ausführung  und  Farbe, 
behalten wir uns vor.

1.3  Wir liefern ausschließlich nach unseren Ge-
schäftsbedingungen.  Diese  Bedingungen 
gelten auch für alle künftigen - ohne daß es 
besonderer Erwähnung bedarf - Abschlüsse, 
Vereinbarungen,  Lieferungen  und  Leistun-
gen.

Den  Geschäftsbedingungen  des  Bestellers 
wird  hiermit  widersprochen.  Sie  werden 
auch dann nicht  Vertragsbestandteil,  wenn 
wir ihnen nicht noch einmal, nach Eingang 
bei,  ausdrücklich  widersprechen.  Spätes-
tens mit  Entgegennahme unserer  Leistung 
gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingun-
gen als angenommen.

2. Preise

2.1 Die Preise sind EURO-Preise. Hinzu kommt 
die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen 
Höhe.

2.2 Für die Preisgestaltung ist entweder das An-
gebot  oder  die  jeweils  zum Zeitpunkt  des  Ver-
tragsabschlusses  gültige  Preisliste  maßgebend. 
Liegt  zwischen  Vertragsabschluß und  Lieferung 
ein längerer Zeitraum als 4 Monate, sind wir bei 
Änderungen der  auftragsbezogenen Kosten  be-
rechtigt,  den  Preis  in  demselben  prozentualen 
Verhältnis  zu  ändern,  das  sich  aus  einem Ver-
gleich des Preisindexes des Einzelhandels zum 
Zeitpunkt  des Vertragsabschlusses und denjeni-
gen der Lieferung ergibt.

2.3  Die  Preise  gelten  ab  Werk,  ausschließlich 
Verpackung. Die Verpackung wird zum Selbstkos-
tenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

3. Zahlungsbedingungen

3.1 Die Zahlungen sind innerhalb von 10 Tagen 
nach Rechnungsstellung frei Zahlstelle zu leisten. 
Bei Geschäften mit einer Lieferfrist von mehr als 
3  Monaten  und  einem  Auftragswert  über 
5.000,- €, sowie bei Lieferung von auftragsbezo-
genen Spezialanfertigungen sind Zahlungen, so-
fern keine anderen Zahlungsbedingungen verein-
bart wurden, wie folgt zu leisten:

• 1/3  als  Anzahlung  nach  Eingang  der  Auf-
tragsbestätigung,

• 1/3 nach Ablauf der Hälfte der vorgesehenen 
Lieferfrist,

• 1/3 am Tage der Lieferung.

3.2  Sofern  ein  Rechnungsausgleich mit  Skonto 

vereinbart  ist,  setzt  die  Skontogewährung  den 
vollen Ausgleich aller  älteren,  fälligen Rechnun-
gen voraus.

3.3 Schecks und Wechsel werden nur zahlungs-
halber  angenommen.  Die  Annahme von  Wech-
seln bedarf einer besonderen schriftlichen Verein-
barung,  wobei  die  Wechsel  den  Ankaufsbedin-
gungen der Deutschen Bundesbank entsprechen 
müssen. Der Besteller trägt die Kosten der Dis-
kontierung und Einziehung. Wir übernehmen kei-
ne  Haftung  für  die  nicht  rechtzeitige  Vorlegung 
und Protesterhebung.

3.4 Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind 
wir  berechtigt,  entweder  den  uns  dadurch  ent-
standenen  Schaden  geltend  zu  machen  oder 
aber Zinsen in Höhe von 3 % über dem jeweiligen 
Diskontsatz  der  Deutschen  Bundesbank  zu  be-
rechnen.

3.5 Der Besteller kann nur mit solchen Forderun-
gen  aufrechnen,  oder  daran  ein  Zurückbehal-
tungsrecht geltend machen, die unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt.

3.6 Wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflich-
tungen  nicht  nachkommt,  insbesondere  ein 
Scheck oder  Wechsel  nicht  eingelöst  wird  oder 
seine Zahlungen einstellt  oder eine  wesentliche 
Verschlechterung  seiner  Vermögensverhältnisse 
eintritt, werden alle unsere Forderungen, auch so-
weit  wir dafür Wechsel entgegengenommen ha-
ben,  zahlungsfällig.  Wir  sind  außerdem berech-
tigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen 
zu fordern und soweit Zahlung oder Sicherheits-
leistung nicht erfolgt, von allen laufenden Verträ-
gen zurückzutreten oder Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung  zu  verlangen.  Schadenersatzan-
sprüche des Bestellers,  auch für  Folgeschäden, 
sind ausgeschlossen.

4. Lieferfristen

4.1 Die  von  uns  in  Auftragsbestätigungen  oder 
sonstigen  Geschäftspapieren  genannten  Liefer-
termine gelten nur annähernd und können somit 
überschritten werden. Die Einhaltung der Liefer-
termine  setzt  den  rechtzeitigen  Eingang  sämtli-
cher vom Besteller zu liefernder Unterlagen, Ge-
nehmigungen,  Freigabe  und  die  Einhaltung  der 
vereinbarten Zahlungsbedingungen und der sons-
tigen  Verpflichtungen  voraus.  Sofern  diese  Vor-
aussetzungen  nicht  rechtzeitig  erfüllt  sind,  wird 
die  Frist  angemessen  verlängert.  Bei  Änderung 
oder  Ergänzung einer  Bestellung beginnt  die  in 
der ursprünglichen Auftragsbestätigung genannte 
Lieferfrist von neuem.

4.2 Alle unsererseits genannten Lieferfristen be-
ziehen sich auf den Zeitpunkt der Auslieferung ab 
Werk  oder  Lager;  sie  gelten  auch  mit  Meldung 
oder  Versandbereitschaft  als  eingehalten,  wenn 
die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzei-
tig versandt werden konnte.

4.3  Beruht die Nichteinhaltung der Lieferfrist  auf 
höherer  Gewalt,  Streik,  Aussperrung,  Mobilma-
chung, kriegerischer oder kriegsähnlichen Ereig-
nissen oder auf dem Eintritt sonstiger vergleich-
barer unvorhersehbarer, von uns nicht zu vertre-
tender Hindernisse, so wird die Frist angemessen 
verlängert.

4.4 Bei durch uns verschuldetem Lieferverzug ist 
der Besteller berechtigt,  uns eine angemessene 
Nachfrist zu setzen, die zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform bedarf.  Nach erfolglosem Ablauf die-
ser  Nachfrist  kann  der  Besteller  entweder  den 
Rücktritt, der zu seiner Wirksamkeit ebenfalls der 
Schriftform  bedarf,  erklären  oder  aber  Scha-
densersatzansprüche  wegen  Verzug  und/oder 
Nichterfüllung  verlangen.  Die  Höhe  des  Scha-
densersatzes ist auf 0,5 % für jede volle Woche 
der Verspätung, höchstens jedoch auf 5 % vom 
Wert  desjenigen  Teils  der  Gesamtleistung  be-
schränkt,  der  wegen  Ablauf  der  Nachfrist  nicht 

rechtzeitig  oder  nicht  vertragsgemäß  in  Benut-
zung genommen werden konnte. Diese Schaden-
spauschalierung gilt nur in Fällen nicht vorsätzli-
chen und nicht groß fahrlässigen Verschuldens.

4.5 Teillieferungen sind zulässig.

4.6 Vom Besteller auf Abruf erteilte Aufträge müs-
sen, sofern keine gegenteilige Vereinbarung ge-
troffen wurde, spätestens 12 Monate nach der 1. 
Teillieferung abgerufen werden. Nach Ablauf die-
ses Zeitraumes haben wir das Recht, die restliche 
Ware zu liefern.

5. Versand und Gefahrenübergang

5.1 Sofern über die Versandart keine Vereinba-
rungen  getroffen  wurden,  treffen  wir  die  Wahl 
nach besten Wissen, jedoch unter Ausschluß ei-
ner Haftung.

5.2 Auf Wunsch werden Stückgutsendungen auf 
Kosten des Bestellers gegen sicherbare Risiken 
versichert.

5.3 Die Gefahr  geht  spätestens mit  Absendung 
der  Lieferung  auf  den  Besteller  über.  Dies  gilt 
auch  dann,  wenn  Teillieferungen  erfolgen  oder 
wenn  sonstige  Leistungen  erbracht  werden,  so 
z.B. die Anlieferung Aufstellung durch uns. Auch 
im Falle der Rückgabe der Ware trägt der Bestel-
ler die Gefahr.

5.4 Verzögert sich die Versendung oder Übernah-
me der Ware aus Gründen die wir nicht zu vertre-
ten haben, so geht die Gefahr vom Tage der Ver-
sandbereitschaft auf den Besteller über.

5.5 Die Versandkosten gehen zu Lasten des Be-
stellers.

6. Entgegennahme und Erfüllung

6.1 Angelieferte  Gegenstände  sind,  auch  wenn 
sie kleine Mängel aufweisen, vom Besteller unbe-
schadet seiner ihm gemäß Ziffer 8 zustehenden 
Rechte  entgegenzunehmen.  Dies  gilt  auch  für 
Teillieferungen.

6.2 Alle  Waren sind vom Besteller  unverzüglich 
nach Empfang vor Weiterleitung, Weiterbearbei-
tung oder Einbau in andere Geräte auf Vollstän-
digkeit,  Richtigkeit,  Mängel,  technische Funktion 
und auf eventuelle Transportschäden zu überprü-
fen.  Ergeben  sich  hierbei  Beanstandungen,  so 
sind diese zur Vermeidung eines Anspruchsver-
lustes unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 
einer Frist von 2 Wochen nach Empfang der Sen-
dung zu rügen.

6.3 Wird die Ware an einen Dritten oder in das 
Ausland versandt, so können wir verlangen, daß 
die Abnahme in unserem Standort innerhalb einer 
Frist von einer Woche erfolgt. Macht der Besteller 
von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch, versen-
den wir die Ware. Sie gilt in diesem Falle als ver-
tragsgerecht  und  frei  von  offensichtlichen  Män-
geln geliefert.

6.4 Verweigert der Besteller die Entgegennahme 
der Ware, sind wir entweder berechtigt, nach er-
gebnislosem Ablauf  einer  angemessenen Nach-
frist über die Ware anderweitig zu verfügen oder 
aber diese dem Besteller sofort in Rechnung zu 
stellen und die Ware auf Kosten und auf Risiko 
des Bestellers einzulagern. Wir behalten uns je-
doch vor, anstelle dieser Rechte nach § 326 BGB 
(Nachfristsetzung  mit  Ablehnungsandrohung) 
vom  Vertrag  zurückzutreten  oder  aber  Scha-
densersatz  wegen  Nichterfüllung  zu  verlangen. 
Diese Bestimmungen gelten auch dann, wenn der 
Besteller  bei  einem Abrufauftrag  Teillieferungen 
nicht innerhalb der maßgebenden Frist abnimmt.

7. Haftung für Mängel der Lieferung
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Für Mängel der Lieferung haften wir wie folgt:

7.1  Offensichtliche  Mängel  sowie  Minder-  bzw. 
Falschlieferungen  müssen  vom  Besteller  inner-
halb einer Frist von 2 Wochen nach Empfang der 
Sendung  schriftlich  geltend  gemacht  werden. 
Nicht frist-  und formgerechte Anzeigen bei Min-
der- bzw. Falschlieferungen und bei Vorliegen von 
Mängeln haben den Verlust der sich daraus erge-
benden Ansprüche zur  Folge.  Nicht  offensichtli-
che  Lieferabweichungen  oder  Mängel  sind  zur 
Vermeidung des Anspruchsverlustes ebenfalls in-
nerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Kenntni-
serlangung schriftlich zu rügen.  Erfolgt eine Ab-
nahme der  Ware in  unserem Standort,  müssen 
offensichtliche Mängel gerügt und in ein gemein-
sames Protokoll  aufgenommen werden. Andern-
falls tritt hinsichtlich solcher Fehler ebenfalls der 
eingangs  dieser  Bestimmungen  erwähnte  An-
spruchsverlust ein.

7.2 Die Gewährleistungsfrist  beträgt  12 Monate 
ab Lieferung im Sinne des § 5. Treten innerhalb 
dieser Frist Mängel auf, so verjährt das Recht des 
Bestellers,  hieraus  Ansprüche  geltend  zu  ma-
chen, in allen Fällen vom Zeitpunkt der rechtzeiti-
gen Rüge an innerhalb einer Frist von 6 Monaten. 
Für Nachbesserungen, Ersatzleistungen, Ersatz-
lieferungen,  beträgt  die  Gewährleistungsfrist  6 
Monate.

7.3 Fehlerhafte Liefergegenstände werden nach 
unserer Wahl  nachgebessert,  neu geliefert  oder 
zum  Fakturawert  zurückgenommen.  Vorausset-
zung ist, daß die Fehler auf uns zurechenbaren, 
bereits vor  oder bei Gefahrübergang vorliegen-
den Umständen beruhen. Schlägt die Nachbesse-
rung  endgültig  fehl  oder  verzögert  sich  unsere 
Garantieleitung  unter  Berücksichtigung  unserer 
Lieferungsmöglichkeiten  unzumutbar,  so  ist  der 
Besteller berechtigt, nach seiner Wahl Wandlung 
oder  Minderung  zu  verlangen.  Bei  Nachbesse-
rung  oder  Ersatzleitung  trägt  der  Besteller  die 
Versandkosten und etwaige Ein- und Ausbaukos-
ten,  während  die  sonstigen  Kosten  zu unseren 
Lasten gehen.

7.4 Unsere  Haftung  ist  ausgeschlossen,  soweit 
die Mängel auf unsachgemäßen Transport oder 
Lagerung, auf natürlicher Abnutzung oder norma-
len Verschleiß, auf Verschleiß, der eine Folge von 
vorher  nicht  bekannten  Betriebsumständen,  au-
ßergewöhnlichen  Belastungen  oder  sonstigen 
vorher nicht einsehbaren Einwirkungen sein kann, 
auf ungeeigneter oder unsachgemäßer Montage 
oder  Verwendung,  auf  Nichtbeachtung  techni-
scher  Einbau-  und  Montageanleitung,  auf  einer 
unzureichenden dem Stand der Technik nicht ent-
sprechenden Absicherung, auf chemischen, elek-
trochemischen, klimatischen Einflüssen beruhen, 
sofern sie nicht auf unser Verschulden zurückzu-
führen sind.

7.5 Unsere Gewährleistung bezieht sich nicht auf 
Mängel, die darauf beruhen,daß die von uns ge-
lieferte Ware durch den Besteller oder durch Drit-
te unsachgemäß oder ungeeignet verändert oder 
instandgesetzt  wurde.  Der  Gewährleistungsaus-
schluß bezieht  sich auf Schäden,  die durch die 
Verwendung  von  betriebsfremden  Teilen  verur-
sacht worden sind.

7.6 Über die vorstehenden Bestimmungen hinaus 
haften  wir  für  Schadenersatz  wegen  Nichterfül-
lung, wenn eine ausdrücklich zugesicherte Eigen-
schaft unserer Lieferung oder Leistung fehlt. Un-
sere  Haftung  bezieht  sich  jedoch  nur  auf  den 
nach dem gewöhnlichen lauf der Dinge zu erwar-
tenden Schaden.

7.7 Weitergehende Ansprüche aller  Art  des Be-
stellers,  insbesondere  ein  Anspruch  auf  Ersatz 
von Schäden, die nicht am Liefergegenstand auf-
getreten  sind,  sind  ausgeschlossen.  Unberührt 
bleiben  Schadensersatzansprüche  wegen  vor-
sätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung unse-
rer Verpflichtung. Diese Ansprüche verjähren in 6 

Monaten vom Zeitpunkt der Lieferung gemäß § 5 
an. Die Haftung ist auch bei solchen Ansprüchen 
auf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
zu erwartenden Schaden begrenzt.

7.8  Erweist sich eine Beanstandung des Bestel-
lers als unberechtigt, so trägt dieser die uns hier-
durch entstandenen Kosten.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1 Bis zur vollständigen Bezahlung unserer For-
derungen,  einschließlich  Nebenforderungen  aus 
wiederholter oder laufender Geschäftsverbindung 
bleibt die Ware unser Eigentum (Vorbehaltsware).

8.2 Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware er-
folgen für uns als Hersteller im Sinne von §950 
BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete 
Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne von Ziffer 
1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung 
der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den 
Besteller steht uns das Miteigentum an dem neu-
en Gegenstand zu im Verhältnis des Rechnungs-
wertes der  Vorbehaltsware zum Rechnungswert 
der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser 
Eigentum  durch  Verbindung  oder  Vermischung, 
so überträgt der Besteller uns bereits jetzt die ihm 
zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Be-
stand oder der Sache im Umfang oder der Sache 
im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehalts-
ware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die 
hiernach  entstehenden  Miteigentumsrechte  gel-
ten als Vorbehaltsware im Sinne von Ziffer 1.

8.3 Der Besteller darf die Vorbehaltsware im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen 
Geschäftsbedingungen  und  solange  er  nicht  in 
Verzug  ist,  veräußern,.  Vorausgesetzt,  daß  die 
Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß 
den vorstehenden Bestimmungen auf  uns über-
gehen.  Zu  anderen  Verfügungen  (z.B.  Siche-
rungsübereignung, Verpfändung) über die Vorbe-
haltsware ist der Besteller nicht berechtigt.

8.4 Die Forderung des Bestellers aus der Weiter-
veräußerung der  Vorbehaltsware werden bereits 
jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben 
Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware.

8.5 Wird  die  Vorbehaltsware  vom Besteller  zu-
sammen mit anderen,  nicht  von uns gelieferten 
Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forde-
rung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe un-
seres Rechnungswertes der  jeweils veräußerten 
Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von Waren, 
an denen wir Miteigentumsanteile gemäß Ziffer 2 
haben, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe 
dieser Miteigentumsanteile.

8.6 Der Besteller ist berechtigt, Forderungen aus 
der Veräußerung gemäß den Ziffern 3 und 4 bis 
zu  unserem  Widerruf  einzuziehen.  Das  Recht 
zum Widerruf haben wir in den in Ziffer 8 erwähn-
ten Fällen. Zur Abtretung der Forderungen ist der 
Besteller in keinem Fall befugt. Auf unser Verlan-
gen ist  er  verpflichtet,  seine Kunden sofort  von 
der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die 
zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Un-
terlagen zu geben.

8.7 Übersteigt der Wert der bestehenden Sicher-
heiten  die  gesicherten  Forderungen  insgesamt 
um mehr als 10 %, sind wir insoweit zur Freigabe 
von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. 
Von  einer  Pfändung  oder  anderen  Beeinträchti-
gungen durch Dritte muß uns der Besteller unver-
züglich benachrichtigen.

8.8 Wir sind bei Zahlungsverzug, drohender Zah-
lungseinstellung,  bei  Wechsel-  und  Scheckpos-
ten,  bei  Zwangsvollstreckungsmaßnahmen,  bei 
unbefriedigenden Auskünften über die Zahlungs-
fähigkeit und/oder Vermögenslage des Bestellers 
berechtigt  die  Vorbehaltsware zurückzunehmen. 
Zur Zurückhaltung ist der Besteller nur berechtigt, 
wenn  dieses  Recht  von  uns  anerkannt  oder 

rechtskräftig  festgestellt  ist.  Die  Zurücknahme 
oder Pfändung der Vorbehaltsware gilt  nicht  als 
Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, daß das Ab-
zahlungsgesetz Anwendung findet. Die zurückge-
nommene Ware wird durch freihändigen Verkauf 
bestmöglich verwertet und nach Abzug der Kos-
ten dem Besteller auf seine Verbindlichkeiten gut-
geschrieben.

9. Urheberschutz

9.1 Die Gestaltung unserer Produkte ist teilweise 
musterrechtlich  geschützt,  die  Darstellung  der 
Geräte in Katalogen und Prospekten, übersand-
ten  Abbildungen,  Zeichnungen,  Skizzen  und 
sonstige Unterlagen sind unser geistiges Eigen-
tum.  Alle  vorgenannten  und  sonstige  im  Ge-
schäftsverkehr zugänglich gemachten Unterlagen 
dürfen nicht  anderweitig verwendet  werden. Sie 
sind auf Verlangen unverzüglich herauszugeben.

10. Rücktritt vom Vertrag und Warenrückgabe

10.1 Sofern der Besteller nicht aufgrund unserer 
Geschäftsbedingungen  oder  gesetzlicher  Vor-
schriften  berechtigt  sein  sollte,  bedarf  ein  vom 
Besteller aus anderen Gründen erklärter Rücktritt 
oder Teilrücktritt vom Vertrag zu seiner Wirksam-
keit  unserer  ausdrücklichen schriftlichen Zustim-
mung.

10.2 Sofern wir dem Rück- oder Teilrücktritt  zu-
stimmen, wird - vorbehaltlich einer anderen Ver-
einbarung -  Ware,  deren Lieferung nicht  länger 
als 3 Monate zurückliegt und die sich noch in ei-
nem  einwandfreien  neuwertigen  Zustand  befin-
den muß, zurückgenommen. Dem Besteller wird 
eine Gutschrift in Höhe des Fakturawertes abzüg-
lich einer Pauschale von 30 % mindestens jedoch 
25 €  für  Bearbeitungskosten  erteilt.  Außerdem 
werden evtl. anfallende Kosten für Fracht, techni-
sche Überprüfung und Neuverpackung in Abzug 
gebracht.  Für Ware, die auftragsbezogen gefer-
tigt wurde, wird nur der wert der wiederverwend-
baren  Komponenten  zum Gestehungspreis  gut-
geschrieben. Die Gutschrift kann nur mit Neube-
stellungen verrechnet werden.

11. Gerichtsstand, Erfüllungsort

11.1 Alleiniger Gerichtsstand und Erfüllungsort ist, 
wenn der Besteller Vollkaufmann ist, bei allen aus 
dem Vertragsverhältnis unmittelbar sich ergeben-
den Streitigkeiten Aachen.

12. Anwendbares Recht

Für alle  Rechtsbeziehungen zwischen  dem Be-
steller  und  enervision  gilt  ausschließlich  das 
Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland  unter 
Ausschluß des Haager Kaufrechtabkommens.

13. Teilnichtigkeit

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Liefer- und 
Zahlungsbedingungen unwirksam sein oder wer-
den, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen hiervon nicht berührt.


